
Einsparungen und Belastungen

Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung sind die bei weitem
wichtigste Einkommensquelle im Al-
ter. Dieses gilt nicht nur für die heuti-
gen Rentnerinnen und Rentner, son-
dern auch für zukünftige Generatio-
nen. Die Absicherung des erreichten
Lebensstandards nach einem erfüllten
Arbeitsleben muss daher oberstes Ziel
der Reform der Gesetzlichen Renten-
reform sein.

Im Mittelpunkt der aktuellen Reform-
politik steht dagegen die Sicherung des
Beitragssatzes von 19,5 Prozent. Um das
zu erreichen, ist am 1. Januar 2004 eine
weitere Rentenreform in Kraft getreten,
die erhebliche Belastungen für Rentnerin-
nen und Rentner mit sich gebracht hat. 

Beitrag zur Pflegeversicherung
Bisher musste der halbe Beitragssatz zur
Pflegeversicherung gezahlt werden.
Seit dem 1. April 2004 zahlen Rentnerin-
nen und Rentner den vollen Beitrag zur
Pflegeversicherung.
Beispiel: 
Monatlichen Altersrente 600,00 EUR
Halber Beitragssatz Rentnerinnen
und Rentner 0,85 Prozent 5,10 EUR

blieben 594,90 EUR

Seit dem 1. April 2004 zahlen 
sie allein den vollen Beitragssatz 
von 1,7 Prozent 10,20 EUR

netto bleiben nur noch 589,80 EUR
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Krankenkassenbeitrag 
auf Betriebsrenten
Auch die Leistungen aus einer betrieb-
lichen Altersvorsorge werden seit dem 
1. Januar 2004 stärker belastet. 
Statt des halben Beitragssatzes zahlen
Rentnerinnen und Rentner den vollen 
Beitragssatz zur Krankenversicherung.

Beispiel: 
Die Rente aus einer betrieblichen
Zusatzversorgung beträgt 236,00 EUR
Bei einem Beitragssatz von 
14,9 Prozent mussten bisher 17,58 EUR
an die Krankenkasse bezahlt werden
Es blieben 218,42 EUR

Seit dem 1. Januar 2004 
ist das Doppelte, nämlich 35,16 EUR
zu zahlen.
Jetzt bleiben nur noch 200,84 EUR

Rentenanpassung
Im Jahr 2004 hat es erstmals keine Ren-
tenanpassung zum 1. Juli 2004 gegeben.
Damit sinkt die Rentenhöhe zwar nicht.
Durch den höheren Beitrag zur Pflegever-
sicherung erhalten Rentnerinnen und
Rentner tatsächlich aber weniger Rente
ausbezahlt. Hinzu kommen höhere Zu-
zahlungen für Arztbesuche und Medika-
mente, die seit Inkrafttreten der Gesund-
heitsreform am 1. Januar 2004 zu leisten
sind, so dass den Rentnern auch dadurch
weniger Rente zur Verfügung steht.

Krankenversicherung – zeitnahe Wei-
tergabe von Beitragssatzänderungen
Beitragssatzänderungen der Krankenver-
sicherung wurden bislang erst bei der
Rentenanpassung zum 1. Juli des gleichen
Jahres oder des Folgejahres berücksich-

tigt. Dies wurde mit der Rentenreform
2004 geändert und soll zu einer Entlas-
tung der Rentner führen. 
Eine Beitragssatzänderung wirkt sich
künftig mit einer Verzögerung von drei
Kalendermonaten aus.

Änderung des Änderung des
Beitragssatzes Beitrages
der Kranken- zur Kranken-
versicherung versicherung

bisherige 
Regelung 1. 1. 2002 1. 7. 2002

1. 2. 2002 1. 7. 2003
Neuregelung 1. 1. 2004 1. 4. 2004

1. 2. 2004 1. 5. 2004

Eine Entlastung ist mit dieser Regelung
aber nur verbunden, wenn die Kranken-
kassenbeiträge gesenkt werden, wie es
mit der seit Januar 2004 geltenden Ge-
sundheitsreform versprochen wurde.
Steigen die Beitragssätze, müssen auch
früher höhere Beiträge gezahlt werden. 

Rentenanpassung zum 1. Juli 2005
Zum 1. Juli 2005 soll es nach der Nullrun-
de im Jahr 2004 wieder eine Rentenpas-
sung geben. Es gilt dann allerdings eine
neue Rentenanpassungsformel, die um
den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor
erweitert ist. Der Nachhaltigkeitsfaktor
berücksichtigt das Verhältnis von Beitrags-
zahlern zu RentnerInnen und bewirkt,
dass zum Beispiel bei einem steigenden
Anteil von RentnerInnen in der Bevölke-
rung die Rentenanpassung gedämpft
wird.

Da aber in den nächsten Jahren nicht
davon auszugehen ist, dass der Anteil der
BeitragszahlerInnen steigt, wird der Nach-
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haltigkeitsfaktor dazu führen, dass die
Rentenerhöhung gering ausfallen wird.
Rentenbesteuerung
Nach dem Entwurf für ein Altersein-
künftegesetz, das am 1. Januar 2005 
in Kraft treten wird, soll für Renten und
Rentenversicherungsbeiträge ab 2005
schrittweise die nachgelagerte Besteue-
rung eingeführt werden. Hierzu werden
die Rentenversicherungsbeiträge für Be-
schäftigte bis 2025 schrittweise von der
Einkommensteuer freigestellt. Im Gegen-
zug soll der Besteuerungsanteil der 
Renten bis 2040 auf 100 Prozent erhöht
werden Von dieser Systemumstellung sind
auch die heutigen Rentnerinnen und
Rentner betroffen.

Wie soll sich die Besteuerung 
der Renten ab 2005 vollziehen? 
Ab 2005 soll bei der Besteuerung der
Renten ein Rentenfreibetrag in Euro er-
mittelt werden. Der Rentenfreibetrag
ergibt sich, indem der individuelle Be-
steuerungsanteil in Euro von der Brutto-
jahresrente abgezogen wird.

Die Höhe des Besteuerungsanteils rich-
tet sich nach dem Jahr des Renten-
beginns. Für diejenigen, die schon vor
2005 eine Rente erhalten haben („Be-
standsrentner“), ist der Besteuerungsan-
teil des Jahres 2005 (50 Prozent) maßge-
bend. Der Rentenfreibetrag wird ein Jahr
nach Rentenbeginn festgeschrieben und
zeitlebens in der festgeschriebenen 
Höhe gewährt. Für Neurentner des Jahres
2005 wird der Rentenfreibetrag also erst
2006 endgültig festgeschrieben. Für ihren
Besteuerungsanteil hingegen ist das Jahr
2005 (also 50 Prozent) maßgebend.

Ausgangspunkt für die Frage, ob Ein-
kommensteuer gezahlt werden muss, ist
die Höhe der zu versteuernden Einkünfte.
Bei der Ermittlung der zu versteuernden
Rente soll der Rentenfreibetrag von der
Jahresbruttorente abgezogen werden. Für
die Werbungskosten soll auch künftig die
Pauschale von 102 Euro gelten. Wenn
keine weiteren zu versteuernden Einkünf-
te vorliegen und die ermittelte zu versteu-
ernde Rente unterhalb des so genannten
Grundfreibetrages liegt, dann fällt auch
künftig keine Einkommensteuer an. Mit
dem Grundfreibetrag soll das Existenzmi-
nimum von der Einkommensteuer freige-
stellt werden. Im Jahr 2003 betrug er
7.235 Euro bei Ledigen und 14.470 Euro
bei Verheirateten. Bis 2005 soll er auf
7.664 Euro bzw. 15.328 Euro steigen.
Beispiel:
Jahresbruttorente 2005 12.000 EUR
minus Rentenfreibetrag 6.000 EUR
minus Werbungs-
kostenpauschale 102 EUR
= zu versteuernde Rente 5.898 EUR

Renten steigen mit den Jahren durch
die Rentenanpassungen. Der individuelle
Rentenfreibetrag hingegen wird ein Jahr
nach dem Rentenbeginn festgeschrieben
und bleibt dann zeitlebens gleich hoch. 
Es lässt sich daher sagen: Jeder Euro, um
den sich die Rente nach Festschreibung
des Rentenfreibetrages erhöht, erhöht
gleichzeitig die zu versteuernde Rente

Grenzen, ab welcher Höhe die Besteue-
rung der Renten nach dem Gesetzent-
wurf einsetzen soll, lassen sich nicht ge-
nau ziehen. Denn zum einen können die
abzugsfähigen Sonderausgaben wegen
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der unterschiedlich hohen Beitragssätze
zur Krankenversicherung sehr unter-
schiedlich sein. Zum anderen gilt für
jeden neuen Rentenjahrgang ein eigener
Besteuerungsanteil, so dass sich besten-
falls Grenzen für jeden einzelnen Renten-
jahrgang ziehen lassen. Für 2005 liegt die
Grenze, ab der die Besteuerung einsetzt,
für „Nur-Rentner“ bei etwa 1.600 EUR.
Dazu meint SoVD-Präsident Adolf
Bauer: „Auch wenn der Großteil der
heutigen Rentnerinnen und Rentner von
der geplanten Reform der Rentenbe-
steuerung nicht betroffen sein wird, setzt
die Bundesregierung mit diesem Gesetz-
entwurf ihren Kurs des Sozialabbaus fort.

Für Rentnerinnen und Rentner, die
selbst schon sehr früh für das Alter vorge-
sorgt haben und deshalb heute verhält-
nismäßig hohe Zusatzeinkünfte haben,
und für künftige Rentnerinnen und Rent-
ner wird dieser Gesetzentwurf neben den
zahlreichen jüngsten Belastungen eine
weitere Einkommensverschlechterung zur
Folge haben. Ältere Beschäftigte haben
oftmals kaum noch die Möglichkeit, auf

die künftig höhere Rentenbesteuerung
durch eine verstärkte Altersvorsorge zu
reagieren. Deshalb dürfen die vom
Bundesverfassungsgericht geforderten
Änderungen grundsätzlich auch nur
diejenigen betreffen, die sich noch darauf
einstellen können.“

Oberstes Ziel jeder Rentenpolitik muss
die Absicherung des erreichten Lebens-
standards sein. 
Der SoVD setzt sich deshalb ein für
■ die Einbeziehung aller Erwerbstätigen

in die gesetzliche Rentenversicherung
■ die Verbesserung der Einnahmeseite

durch eine aktive Beschäftigungspolitik
■ den weiteren Ausbau einer eigen-

ständigen Alterssicherung von Frauen
■ volle Rentenversicherungsbeiträge

nach dem letzten Arbeitsentgelt für 
Arbeitslose

■ eine höhere Erwerbsbeteiligung älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Meike Janßen
Sozialverband Deutschland e.V. 
Landesverband Niedersachsen
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